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Die Seite des Geschäftsleiters

Atomkraftwerke sind durch die Katastro-
phe von Fukushima nicht unsicherer gewor-
den. Noch weiss man zu wenig, um Schlüs-
se für Atomkraftwerke zu ziehen, welche
nicht in Gegenden stehen, die kumulativ
von Erdbeben am oberen Ende der Magni-
tudenskala und von gigantischen Tsunamis
bedroht sind. Aber auch wenn sich die
Gefahrenlage bei uns ganz anders präsen-
tiert, ist eines sicher: Unsere Sichtweise hat
sich geändert, und ob sich die Überzeu-
gung, man könne die der Atomenergie
innewohnenden Risiken vollständig unter
Kontrolle halten, je wieder einstellt, muss
einstweilen offen bleiben. Die Diskussion
um den Ausstieg aus der Atomenergie ist im
vollen Gange, und das ist gut so. Ich denke,
der Entscheid sollte erst fallen, wenn es gesi-
cherte Erkenntnisse zu Fukushima und zu
den konkreten Alternativen zur Atomener-
gie gibt. Denn seine Tragweite ist viel zu
gross, als dass man ihn in der derzeitigen
emotionsgeladenen Stimmung fällen dürfte.

Wie immer der Entscheid ausfällt, die
Tage günstiger Energie erscheinen gezählt.
Die heutigen Sicherheits- und Umwelt-
standards beim Bau von Kraftwerken lassen
sich nur durch wesentlich höhere Energie-
preise finanzieren. Die Gewinnung erneuer-
barer Energien ist bedauerlicherweise noch
auf längere Sicht kostenintensiv. Und Erdöl
dürfte wegen der weltweit steigenden
Nachfrage und der politischen Instabilität in
vielen erdölexportierenden Ländern auch
nicht wirklich günstiger werden. Eher düste-
re Aussichten also. Ganz abgesehen davon,
haben es neue Kraftwerke schwer – auch
wenn sie vergleichsweise umweltfreundlich

Albert Leiser,
Direktor Haus-

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Nur eine Alternative:
Sparen, sparen, sparen

sind. Niemand wünscht sich ein Kraftwerk in
Sichtweite.

Die einzige wirklich alternative Energie
scheint unter diesen Umständen diejenige,
die wir einsparen. Keine Kilowattstunde,
kein Liter Benzin oder Heizöl schont Umwelt
und eigenes Portemonnaie so wirksam wie
diejenigen, die wir nicht verbrauchen. Am
effektivsten wäre natürlich Verzicht auf den
einen oder anderen Stromfresser. Das würde
aber heissen, seinen Lebensstandard zu
reduzieren, und wer ist schon dazu bereit?
Vielleicht wäre es schon ein Anfang, wenn
wir nicht bei jeder Sparmassnahme sagen
würden, das lohnt sich gar nicht – Banali-
täten, wie ungenutzte Lichter konsequent
zu löschen, Apparate abzustellen, wenn sie
nicht gebraucht werden, und Ähnliches.
Natürlich ist es damit nicht getan, der
Wechsel muss aber in unseren Köpfen statt-
finden, wir müssen Energie wieder als etwas
Kostbares behandeln. ■

Albert Leiser
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Zwillingsinitiativen

po. Mit Stichentscheid des Präsidenten
hat der Ständerat beschlossen, den indirekten
Gegenentwurf zur Bausparinitiative zu unter-
stützen, welchen seine Kommission ausgear-
beitet hat. Bisher lehnte er das Bausparen im
Gegensatz zum Nationalrat aus steuerharmo-
nisierungsrechtlichen Gründen ab.

Die unterstützte Vorlage sieht für Bund
und Kantone zwingend die Einführung des
Bausparens vor und ist mit Blick auf die Steu-
erharmonisierung nicht zu beanstanden. Der

Ständerat anerkennt somit die Argumentation
seiner Kommission, dass das Bausparen wenig
Anreiz zu Steueroptimierung bietet und ein
äusserst günstiges Mittel zur Förderung des
Wohneigentums darstellt. Die Steuerausfälle
würden weniger als ca. 0,25% der Steuerein-
nahmen (Bund, Kantone und Gemeinden,
ohne Kirchensteuern) ausmachen.

Der HEV freut sich, dass der Ständerat
damit dem Mittelstand helfen will, Wohn-
eigentum zu erwerben. ■

Zwiespältiges vom Ständerat
Der Ständerat hat sich zu einem grundsätzlich akzeptablen Ja zum
Bausparen durchgerungen. Die Eigenmietwertbesteuerung möchte er
zwar aufheben, aber zu inakzeptablen Bedingungen.

Gegenentwurf zur Bausparinitiative

Handlungsbedarf beim Eigenmietwert
po. Auch bei der HEV-Initiative «Sicheres

Wohnen im Alter» hat sich der Ständerat für
einen Gegenvorschlag ausgesprochen. Die
Besteuerung des Eigenmietwerts soll zwin-
gend wegfallen. Im Gegenzug würden auch
die meisten steuerlichen Abzüge abgeschafft.

Zur Wohneigentumsförderung würde
für Ersterwerber ein Abzug von höchstens
6000 Franken (für Ehepaare 12 000 Franken)
vorgesehen, der sich jährlich um 5 Prozent
reduziert. Sodann soll der Schuldzinsabzug
auf 80 Prozent der steuerbaren Vermögens-
erträge beschränkt werden. Dies träfe vor
allem die zahlreichen privaten Eigentümer
vermieteter Liegenschaften hart, da diesen die
Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung
nichts bringt. Somit wären sie schlechter
gestellt als Vermieter mit Liegenschaften im
Geschäftsvermögen, deren Schuldzinsabzug
nicht reduziert werden soll.

Unverständlich ist, dass Abzüge für Ener-
giesparmassnahmen gestrichen und nur noch
denkmalpflegerische Arbeiten zum Abzug
zugelassen würden. Bei der direkten Bundes-
steuer wären immerhin ein jährlicher Unter-
haltsabzug von maximal 6000 Franken und
alle 5 Jahre doppelt so viel zugelassen. Ge-
wissermassen ein Tropfen auf den heissen
Stein, da der Abzug bei der kantonalen Ein-
kommenssteuer, wo er ins Gewicht fallen
würde, nicht zur Anwendung gelangen soll.

Zudem hat der Ständerat bereits angekün-
digt, als Begleitmassnahme auch noch eine
Verfassungskompetenz für eine Zweitwoh-
nungssteuer vorzuschlagen. Für den HEV ist
dieser Gegenvorschlag unannehmbar. Er hält
daher an seiner Initiative fest. Das nächste
Wort hat die nationalrätliche Kommission und
anschliessend der Nationalrat. Es ist also noch
nicht alles verloren. ■
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Statistik

po. Der Landesindex der Konsumen-
tenpreise (LIK) ist zum neunten Mal seit
der Einführung im Jahre 1922 revidiert wor-
den.

Ab Januar 2011 wird der LIK auf den
überarbeiteten Grundlagen erstellt und mit

dem neuen Basismonat (Dezember 2010
= 100) neu gestartet.

Vergleicht man die Gewichtung der einzel-
nen Waren und Dienstleistungen, fällt auf,
dass der bei weitem grösste Posten «Wohnen
und Energie» von 25,753% auf 26,289%

Lebenskostenindex 2011 –
genau hinschauen
Daten: Bundesamt für Statistik; Grafiken: HEV Zürich

Im neuesten Lebenskostenindex (LIK) wird die Position «Wohnen und
Energie» etwas stärker gewichtet als im vergangenen Jahr.
Die Wohnungsmieten sind aber gegenüber dem LIK 2010 anteilmässig
leicht zurückgegangen.
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Tel. 0848 22 33 66
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Näfels GL

Steinhausen ZG
Oberentfelden AG

Filialen

Sicherheit
auf der
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Statistik

Wohnen und Energie im Detail

■ Wohnungsmiete
■ Garagen- und Parkplatzmiete
■ Laufender Unterhalt der Wohnung
■ Gebühren
■ Energie

zugenommen hat. In der aktuellen hitzigen
Diskussion über die «angespannte» Lage auf
dem Wohnungsmarkt lässt das die Hausei-
gentümer einmal mehr schlecht aussehen. Bei
genauerer Betrachtung wird aber deutlich,
dass der Anteil, den die Wohnungsmieten
ausmachen, tatsächlich leicht zurückgegan-
gen ist, von 19,499% auf 18,912%.

Die Position Wohnen und Energie setzt
sich nämlich zusammen aus Wohnungsmie-
te, Garagen- und Parkplatzmiete, laufen-
dem Unterhalt der Wohnung, Gebühren
und Energie (vgl. Grafik oben). Gestiegen ist
insbesondere der Anteil, den die Energie an
den Lebenshaltungskosten ausmacht, näm-
lich von 3,934% auf 4,852%. ■

3% 5%

18%

73%

5%
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Energie

Knapp 70% der bewilligten Gesuche be-
treffen die Sanierung von Ein- und Zweifami-
lienhäusern. Die Fördersummen sind bei
Mehrfamilienhäusern und anderen Immobi-
lien jedoch höher, da die Aussenflächen
dieser Liegenschaften in absoluten Zahlen
grösser sind.

■ Wohnen Ein- und Zweifamilienhäuser
■ Wohnen Mehrfamilienhäuser (ab 3 Wohnungen)
■ andere*

*In der Kategorie «andere» sind Schulen,
Sportbauten, Gewerbe- und Industriegebäude
sowie Verwaltungsgebäude und weitere
öffentliche Gebäude (Spital, Versammlungs-
lokal etc.) zusammengefasst.

sprucht, die Fördermittel für 2011 bereits zu
Jahresbeginn verpflichtet.

Damit das Förderprogramm nicht am
eigenen Erfolg zugrunde geht, sondern die
Liquidität über die gesamte Laufzeit von
zehn Jahren gewährleistet bleibt, mussten
Bund und Kantone reagieren und haben
deshalb per 1. April 2011 folgende Anpas-
sungen beschlossen:
– Die Minimalfördersumme pro Gesuch

wird von 1000 auf 3000 Franken erhöht.
Damit wird die Effizienz des Programms
erhöht, wird doch die Anzahl der Klein-
gesuche reduziert und somit auch die
Bearbeitungskosten pro gefördertem
Quadratmeter. Durch die gesamthaft
tieferen Bearbeitungskosten stehen
mehr Mittel für Sanierungsprojekte zur
Verfügung; dadurch kann das Gebäude-
programm noch mehr CO2-Emissionen
reduzieren.

– Der Förderbeitrag für den Fensterersatz
wird von 70 auf 40 Franken gesenkt.

Dies widerspiegelt die rasante techni-
sche Entwicklung: Dreifach verglaste
Fenster werden immer mehr zum Stan-
dard; die Preisdifferenz zu den zweifach
verglasten Fenstern wird kleiner. Der
bisherige Beitrag von 70 Franken pro
Quadratmeter kann fallweise gar die
Preisdifferenz zwischen zwei- und drei-
fach verglasten Fenstern übertreffen. Ein
Förderbeitrag von mehr als 40 Franken
pro Quadratmeter Fensterersatz ist des-
halb nicht mehr gerechtfertigt. Durch
den tieferen Fördersatz kann mit weni-
ger Mitteln gleich viel CO2 eingespart
werden.

Bund und Kantone sind sich bewusst,
dass diese Programmanpassungen teilwei-
se zulasten der Breitenwirkung des Pro-
gramms gehen. Sie sind jedoch zum Schluss
gekommen, dass die Bedürfnisse «kleiner»
Gesuchsteller im Konflikt mit dem effizien-
ten Einsatz der Fördergelder zur Senkung

Bewilligte Fördersumme nach
Nutzungsart

23%

39%

38%

Bewilligte Gesuche nach Nutzungsart
7%

25%
68%
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Energie

po. Wie das Gebäudeprogramm in einer
Medienmitteilung bekannt gab, gingen
2010 an die 30 000 Gesuche zur Sanie-
rung der Gebäudehülle mit einer Förder-
summe von insgesamt 244 Mio. Franken
ein. Damit wurden alle Erwartungen über-
troffen, hatten Bund und Kantone doch
nur mit 12 000 bis 16 000 Gesuchen pro
Jahr gerechnet. Und eine abnehmende

Tendenz beim Gesuchseingang ist bisher
nicht auszumachen.

Die Katastrophe von Fukushima dürfte
zudem eine weitere Sensibilisierung der
Hauseigentümer für energetische Sanierun-
gen bewirken. Die jährlich zur Verfügung
stehenden rund 133 Mio. Franken zur
Sanierung der Gebäudehülle wurden im
ersten Programmjahr deutlich überbean-

Gebäudeprogramm – Anpassungen
unumgänglich
Das Gebäudeprogramm, welches energieeffiziente Sanierungen
und erneuerbare Energien fördert, hat ein so grosses Echo ausgelöst,
dass die bis Ende 2010 eingegangenen Gesuche den jährlichen
Sollwert übertreffen. Zur Vermeidung eines Liquiditätsengpasses
mussten auf den 1. April 2011 einige Anpassungen vorgenom-
men werden. Mit diesen soll zudem die CO2-Wirkung des Programms
erhöht werden.

Bewilligte Gesuche nach
Eigentümerschaft

86% der bewilligten Gesuche betreffen
Liegenschaften im Privateigentum natürlicher
Personen. Die bewilligte Fördersumme bei
dieser Gesuchsklasse liegt hingegen bei nur
64% der Gesamtfördersumme. Umgekehrt
bei Gesuchen juristischer Personen: hier liegt
der Anteil der Fördersumme mit fast 22%
sehr viel höher als der Anteil an der Anzahl
aller Gesuche (7,6%).

2%
2% 2%

8% 86%

Bewilligte Fördersumme nach
Eigentümerschaft

■ Privateigentum, natürliche Personen
■ Privateigentum, juristische Personen
■ Privateigentum, gemeinnützige Institutionen
■ Öffentliche Hand
■ Gemeinwirtschaftliche Institutionen

4%
6%

4%

22%
64%
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Energie

der CO2-Emissionen stehen. Nach Abwä-
gung dieser widersprüchlichen Zielsetzun-
gen haben sie sich für eine sanfte Anpas-
sung mit möglichst grosser Wirkung ent-
schieden. Trotzdem bleibt das Programm
auch für Einfamilienhausbesitzer attraktiv:
So entspricht die neu festgelegte Minimal-

fördersumme von CHF 3000.– beispielswei-
se einer Aussendämmung der Fassade
und/oder des Daches von 75 Quadratme-
tern.

Weitere Informationen zum Gebäudepro-
gramm: ww.dasgebaeudeprogramm.ch ■

Was ist «Das Gebäudeprogramm?»
Das Gebäudeprogramm wurde durch einen Parlamentsbeschluss ausgelöst und soll
einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Es wird aus der CO2-Abgabe und
aus Fördergeldern der Kantone finanziert, was auch seine zwei Bestandteile definiert:

1. Ein nationaler, schweizweit einheitlicher Teil mit Massnahmen zur Gebäudehülle.
Hierfür stellt der Bund aus der CO2-Abgabe auf Brennstoffen 133 Mio. Franken pro
Jahr zur Verfügung.

2. Kantonal unterschiedliche Zusatzprogramme zur Förderung erneuerbarer Energien,
der Abwärmenutzung und der Optimierung der Haustechnik. Dafür stellt der Bund
aus der CO2-Abgabe 67 Mio. Franken zur Verfügung, die von den Kantonen um
mindestens denselben Beitrag ergänzt werden. Die Kantone haben dafür in ihren
Budgets 80 bis 100 Mio. Franken pro Jahr eingestellt.

Während zehn Jahren können somit insgesamt 280 bis 300 Mio. Franken pro Jahr
für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien eingesetzt werden.
(Die aktuell vorliegende Jahresstatistik bezieht sich nur auf den Teil zur Sanierung der
Gebäudehülle. Der erste umfassende Jahresbericht zu beiden Teilen folgt voraussicht-
lich im August 2011.)
Hinter dem Gebäudeprogramm stehen sowohl die Kantone als auch der Bund. Ent-
wickelt wurde es von den Kantonen, vertreten durch die Konferenz kantonaler Energie-
direktoren (EnDK), gemeinsam mit dem Bundesamt für Energie (BFE) und dem Bundes-
amt für Umwelt (BAFU). Die Hauptverantwortung für die Realisierung des Programms
liegt bei den Kantonen.

Medien

Tele Top: Thema Eigenheim im TOP TALK
Im TOP TALK jeweils am letzten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr
(mit stündlicher Wiederholung) beantworten Fachleute des HEV ZH
die wichtigsten Fragen zum Thema Wohneigentum.
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Mietrecht

Im Zusammenhang mit dem
Unterhalt ist es nicht unbedingt
nötig, dass dem Vermieter ein Man-
gel oder ein Schadenfall zur Kennt-
nis gebracht wurde. Der Vermieter
darf in vernünftigem Mass auch
von Zeit zu Zeit Besichtigungen vor-
nehmen, insbesondere aber sicher
gegen Ende des Mietverhältnisses,
um sich über den Zustand des
Objektes zu informieren. Möchte
der Vermieter das Mietobjekt zum
Zwecke der Wiedervermietung be-sichtigen,
so hat der Mieter dies erst dann zu dulden,
wenn das unbefristete Mietverhältnis gekün-
digt ist oder das befristete Mietverhältnis kurz
vor der Beendigung steht. Dann aber muss
dem Vermieter der Zugang ungehindert
ermöglicht werden.

Ankündigung
Der Vermieter hat seine Besuche rechtzei-

tig anzumelden und bei der Durchführung
auf die Interessen des Mieters Rücksicht zu
nehmen (Art. 257h Abs. 3 OR). Es ist daher
empfehlenswert, miteinander einige Besuchs-
termine zu vereinbaren und die verschiede-
nen Kauf- oder Mietinteressenten zusam-
menzufassen, um die Störung des Mieters
möglichst gering zu halten. Die allgemeinen
Bedingungen, die der Zürcher Hauseigen-
tümerverband seinen Mitgliedern zusammen
mit dem Zürcher Mietvertrag empfiehlt,
konkretisieren die Modalitäten für das Besich-

tigungsrecht. Demzufolge sind Be-
suche 48 Stunden im Voraus
anzukündigen. Betreffend die Zu-
trittszeiten sind Besuche in Ge-
schäftsräumlichkeiten zu den übli-
chen Geschäftszeiten abzustatten.
Bei Wohnräumlichkeiten darf der
Vermieter mit Kauf- oder Mietinter-
essenten die Räumlichkeiten in der
Zeit von Montag bis Freitag zwi-
schen 08.00 und 17.00 Uhr sowie
am Samstagvormittag besichtigen.

Im gegenseitigen Einverständnis können
natürlich auch Termine am Abend vereinbart
werden. Der Mieter muss nicht zwingend
persönlich anwesend sein, er kann auch eine
Person seines Vertrauens beauftragen, anwe-
send zu sein, oder er kann den Schlüssel beim
Vermieter oder bei der Hauswartung abge-
ben. Er darf also eine Besichtigung nicht ver-
weigern, weil er berufshalber am Tag abwe-
send ist. Er sollte kooperativ sein und einen
Termin ermöglichen, sich andernfalls – wie
erwähnt – vertreten lassen oder den Schlüssel
aushändigen. Ebenso hat auch der Vermieter
das Besuchsrecht nicht zwingend persönlich
auszuüben, sondern kann sich durch Hilfs-
personen wie z. B. die Verwaltung oder den
Hauswart vertreten lassen. Auch diesen muss
der Mieter den Zutritt gewähren.

Durchsetzung
Was kann der Vermieter nun unterneh-

men, wenn ihm der Mieter das Besichti-

Das Besichtigungsrecht des Vermieters
Der Mieter hat von Gesetzes wegen in folgenden drei Fällen die
Pflicht, Vermieterbesuche zu dulden: Der Vermieter kann die Miet-
räumlichkeiten besichtigen, soweit es für den Unterhalt, den Ver-
kauf oder die Wiedervermietung notwendig ist (Art. 257h Abs. 2 OR).

lic.iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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gungsrecht unberechtigterweise verweigert,
obwohl der Vermieter gemäss Gesetz und all-
gemeinen Vertragsbedingungen das Recht
dazu hat und seine Besuche auch rechtzeitig
angekündigt hat? Ausser in dringenden
Notfällen, etwa um einen drohenden Scha-
den oder eine Gefahr abzuwenden (Brand,
Leitungsbruch), ist es dem Vermieter unter-
sagt, gegen den Willen des Mieters das Miet-
objekt zu betreten, auch wenn alle Vorausset-
zungen für das Besichtigungsrecht erfüllt
sind. Er darf sich also nicht gewaltsam und
eigenmächtig Eintritt verschaffen, sonst ris-
kiert er ein Strafverfahren wegen Hausfrie-
densbruch (Art. 186 StGB). Dem Vermieter
bleibt lediglich der gerichtliche Weg, wobei
er die neue schweizerische Zivilprozessord-
nung zu beachten hat, die seit dem 1. Januar
2011 in Kraft ist.

Der Vermieter kann beim zuständigen
Gericht an den Einzelrichter im summari-
schen Verfahren gelangen und Rechtsschutz
in klaren Fällen verlangen (Art. 248 ZPO,
Art. 257 ZPO) oder auch den Prozessweg be-
schreiten (ordentliches oder vereinfachtes

Verfahren). Aufgrund der erst kurzen Gel-
tungszeit dieser gesamtschweizerischen Zivil-
prozessordnung hat sich aber noch keine
gefestigte Gerichtspraxis entwickelt. Es ist
dem Vermieter zu empfehlen, möglichst viele
schriftliche Beweisunterlagen zu sammeln,
das heisst, er sollte dem Mieter die Termin-
vorschläge schriftlich (und zur Beweissiche-
rung eingeschrieben) mitteilen und auch
E-Mails und Briefe des Mieters aufbewahren.
Wenn ein Schlichtungsverfahren wegen einer
Kündigung stattfindet, könnte man in einem
Vergleich vor der Schlichtungsbehörde bereits
einige Besichtigungstermine zum Zweck der
Wiedervermietung vereinbaren.

Entsteht dem Vermieter durch eine unge-
rechtfertigte Verweigerung des Besichti-
gungsrechts ein Schaden, so wird der Mieter
schadenersatzpflichtig. In laufenden Miet-
verhältnissen kann dem Mieter, der sich
einer Besichtigung zwecks Unterhaltsarbeiten
widersetzt, ordentlich oder in sehr schweren
Fällen nach einer schriftlichen Mahnung
sogar ausserordentlich (Art. 257f OR) gekün-
digt werden. ■

Johann Geisser berät Sie gerne.
Vereinbaren Sie doch gleich einen Termin.

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hauseigentümerverband Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 40, Fax 044 487 17 32, johann.geisser@hev-zuerich.ch, www.hev-zuerich.ch

Einzelvermietungen
Umfassende Beratung im Zusammenhang mit
Eigentumswohnungen
Möchten Sie Ihre Wohnung professionell vermieten lassen? Benötigen Sie die Berechnung von Wertquoten, ein mass-
geschneidertes Stockwerkeigentümer-Reglement und die Begründung von Stockwerkeigentum?
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Vorliegend wurde seitens des Vermieters
zur Hauptsache das Kommen und Gehen
der Schüler im Hause beanstandet. Das
Bundesgericht hielt hierzu fest, dass dies
offensichtlich nicht für eine objektive
schwerwiegende Störung genüge. Eine sol-
che Störung müsse über das hinausgehen,
was jedermann tolerieren muss in einem
Haus, in dem auch andere Personen das
Recht haben zu wohnen und bestimmte
Tätigkeiten auszuüben. Im konkreten Fall
sah das Bundesgericht daher die Vorausset-
zungen einer ausserordentlichen Kündi-
gung gemäss Art. 257f Abs. 3 OR als nicht
gegeben. Die Fortsetzung des Mietverhält-
nisses wurde nicht als für die Vermieter-
schaft aus objektiver Sicht unzumutbar
erachtet, womit die ausgesprochene Kündi-
gung als unwirksam betrachtet wurde. ■
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Aus den Erwägungen des Bun-
desgerichtes geht zusammenfas-
send Folgendes hervor:

Eine vorzeitige Kündigung (vor-
liegend kündigte der Vermieter
gemäss Art. 257f Abs. 3 OR)
kann insbesondere erfolgen, wenn
der Mieter das Mietobjekt in
einer der vertraglichen Vereinba-
rung widersprechenden Weise
gebraucht. In diesem Fall müsse
nicht mehr geprüft werden, ob
die in Verletzung des Gebrauchs-
zweckes geschaffenen Umstände aus ob-
jektiver Sicht derart schwerwiegend sind,
dass sie für den Vermieter unzumutbar
werden. Das Vorliegen von ausdrücklichen
oder stillschweigenden Vereinbarungen
über den Gebrauchszweck der Mietsache
und deren Tragweite beurteilt sich nach den
allgemeinen Regeln über die Vertragsaus-
legung.

Im vorliegenden, vom Bundesgericht zu
beurteilenden Fall schliessen die allgemei-
nen Bedingungen im Anhang zum Mietver-
trag eine berufliche Tätigkeit in der gemie-
teten Wohnung strikte aus. Doch erlaubten
sie zu diesem Punkt immerhin eine anders-
lautende Vereinbarung. Das kantonale Ge-
richt stellte keine ausdrückliche Vereinba-
rung der Parteien über Zeichen- und Mal-
unterricht in der Wohnung fest. Festgestellt

wurde hingegen, dass die Miete-
rin spätestens ab 1986 mit Wis-
sen der Vermieterschaft eines der
Wohnzimmer für die Erteilung
von Kursen nutzte. Ende Juni
2000 dauerte dieser Zustand
schon gegen 14 Jahre. Daraus
konnte die Mieterin in guten
Treuen ableiten, dass ihre Tätig-
keit stillschweigend genehmigt
worden sei. Das höchste schwei-
zerische Gericht hielt ausserdem
fest, dass sich die Vermieterschaft

nicht einseitig von dieser (stillschweigen-
den) Vereinbarung lossagen könne.

Wie eingangs erwähnt, erfolgte die Kün-
digung der Vermieterschaft nach Art. 257f
Abs. 3 OR. Nach dem Wortlaut der Ge-
setzesbestimmung kann eine vorzeitige
Kündigung erfolgen, wenn der Mieter seine
Sorgfaltspflicht wiederholt verletzt oder es
wiederholt an Rücksichtnahme auf seine
Nachbarn fehlen lässt.

Die Fortsetzung des Mietverhältnisses
muss für den Vermieter oder die Hausbe-
wohner unzumutbar werden. Das setzt vor-
aus, dass die dem Mieter vorgeworfene
Pflichtverletzung schwer-wiegend ist. Ob
die vorzeitige Kündigung aus einem hinrei-
chend schwerwiegenden Grund erfolgte,
beurteilt der Richter frei nach Recht und Bil-
ligkeit.

Unwirksame Kündigung
Das Bundesgericht erachtete eine Kündigung gegen eine Mieterin
als unwirksam, welche mit Wissen des Vermieters bereits seit
ca. 14 Jahren in der Mietwohnung Mal- und Zeichenkurse erteilt hat.
Die Mieterin durfte von einer stillschweigenden Erlaubnis ausgehen,
obschon gemäss Mietvertrag ohne Zustimmung des Vermieters jede
berufliche Tätigkeit in der Wohnung untersagt ist.

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung,
Prozessführung,
HEV Zürich
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Eigenheiten eines befristeten
resp. unbefristeten Vertrages

Der Zürcher Mietvertrag bie-
tet in Bezug auf die Mietdauer
die Option, den Vertrag befristet,
mit einer Mindestvertragsdauer
(«frühestens kündbar auf») oder
auch gänzlich unbefristet abzu-
schliessen. Beim Ausfüllen des
Vertragsformulars ist dies vorab
in formeller Hinsicht zu beachten
und entsprechend zu kennzeich-
nen. In materieller Hinsicht gilt
Folgendes:

Kündigungsmöglichkeiten
Schliesst man einen Vertrag auf eine

bestimmte feste Dauer befristet ab, ist für
den Vermieter wichtig zu wissen: Innerhalb
der festen Vertragsdauer kann der Vertrag
grundsätzlich nicht gekündigt werden, resp.
eine Kündigung ist nicht notwendig, da der
Vertrag per Ablauf endet. Trotzdem ist es
möglich, dass der Mieter vor Ablauf der
vereinbarten festen Dauer das Mietver-
hältnis «kündigt», das heisst, die Mietsache
vorzeitig zurückgibt resp. das Mietobjekt ver-

lässt. Es ist ihm also unbenommen,
dem Vermieter bis zum Ablauf der
festen Dauer einen zumutbaren
Nachmieter zu stellen. Aber: Der
Vermieter kann dem Mieter nicht
kündigen, es sei denn, es liege ein
Grund für eine ausserordentliche
Kündigung vor (z.B. Zahlungsver-
zug im Sinne von Art. 257d OR
oder schwere Pflichtverletzung im
Sinne von Art. 257d OR). Die Idee,
durch einen festen Vertrag ein lang-
fristiges Mietverhältnis zu zementie-

ren, wird also in dieser Hinsicht insbesondere
für den Vermieter relativiert.

Mietzinsanpassungen
Des Weiteren gilt es zu wissen, dass der

Mietzins in der Regel während der befristeten
festen Vertragsdauer unverändert bleibt. Ist
der Vertrag für mindestens fünf Jahre abge-
schlossen, gilt der Vertrag als indexiert, und es
kann nach Massgabe des Indexes für Konsu-
mentenpreise (Teuerung) entsprechend den
vertraglichen oder gesetzlichen Vorgaben
eine Mietzinsanpassung vorgenommen wer-
den. Wird im Vertrag die Variante «frühestens

Befristet oder unbefristet

Solidarmietvertrag, Wohngemein-
schaft oder Einzelmieter?
Wenn ein Vermieter vor dem Abschluss eines neuen Mietvertrages
steht, fragt er sich vielfach folgende zwei Dinge: Soll ich den
Vertrag befristet oder unbefristet ausstellen? Bei einer Mehrzahl von
Mietern ist zusätzlich zu entscheiden, ob der Vertrag auf bloss
einen oder mehrere Mieter ausgestellt werden soll. Die entsprechen-
den Vor- und Nachteile sollen im Folgenden im Sinne einer besseren
Entscheidungsgrundlage für den Vermieter erörtert werden.

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich



digung bzw. nur durch eine Kündigung ge-
genüber allen Mietern.

Es ist also schwierig, an den Vermieter eine
eindeutige Empfehlung abzugeben. Es sollte
ihm aber mit den vorliegenden Informationen
möglich sein, aufgrund seiner individuellen
Interessenlage eine entsprechende Abwä-

gung vorzunehmen, seine Prioritäten zu set-
zen und den Vertrag somit zu seinem Vorteil
auszugestalten. ■

Für eine weitergehende persönliche oder
telefonische Beratung steht der Rechts-
dienst des HEV Zürich zur Verfügung.
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kündbar auf» gewählt und beträgt die feste
Vertragsdauer weniger als fünf Jahre, bleibt
entsprechend der Mietzins bis zu diesem Ter-
min unveränderbar und kann also unter Ein-
haltung der vertraglichen oder gesetzlichen
Kündigungsfristen frühestens auf diesen Ter-
min hin angepasst werden. Berechnungs-
grundlagen sind dann der Referenzzinssatz,
die Teuerung und die Kostensteigerung.

Vorteile dieser Lösung sind somit, dass
beide Parteien von einer Stabilität des Miet-
zinses während der festen Dauer ausgehen
können. Insbesondere kann natürlich der
Mieter davon profitieren, dass der Mietzins
nicht steigen wird, allerdings auch nicht
sinken. Denn auch er kann gegebenenfalls
frühestens auf den nächsten Kündigungs-
termin eine Senkung des Mietzinses ver-
langen. Allerdings kann auch der Vermieter
den Mietzins nicht erhöhen, falls sich die
Berechnungsgrundlagen entsprechend än-
dern würden.

Eigenschaften eines Solidarmietvertrages
resp. eines Vertrages, der nur mit
einem einzigen Mieter abgeschlossen wird

Wenn sich mehrere Mieter für eine Woh-
nung interessieren, kann es sich dabei um ein
Ehepaar resp. eingetragene Partner, ein Kon-
kubinatspaar oder eine Wohngemeinschaft
handeln. In der Regel wird in den ersteren
beiden Fällen der Mietvertrag eher auf beide
Partner ausgestellt. Das bedeutet, dass beide
Mieter solidarisch haftbar sind und insbeson-
dere dass der Mietvertrag nur von beiden
Mietern gemeinsam resp. vom Vermieter nur
gegenüber beiden Mietern gekündigt werden
kann. Bei Ehepaaren ist zusätzlich zu beach-
ten, dass die Kündigung beiden Eheleuten
separat zuzustellen ist und ein Ehepartner nur
mit Einwilligung des anderen kündigen kann.
Ein einzelner Mieter kann nicht für sich eine
Kündigung aussprechen und sich aus dem

Vertragsverhältnis «herauskündigen». Zwar
kann er aus der gemeinsamen Wohnung fak-
tisch ausziehen, das Mietverhältnis bleibt aber
in formeller Hinsicht davon unbetroffen, was
bedeutet, dass der ausziehende Mieter nach
wie vor in der Haftung bleibt, solange er vom
Vermieter nicht (im Einverständnis mit dem
Solidarmieter) aus dem Mietverhältnis entlas-
sen wird. Praxisgemäss macht man dies mit
schriftlicher, von allen Beteiligten unterzeich-
neter Vereinbarung.

Handelt es sich aber um eine Anzahl von
Mietern von drei und mehr Personen, ist
tatsächlich umso mehr abzuwägen, ob man
z.B. einen (oder zwei) Mieter wählt, die den
Vertrag (als Solidarmieter) unterzeichnen,
sodass die weiteren Personen deren Unter-
mieter sind. Insbesondere bei Wohngemein-
schaften, wo Bewohner relativ flexibel ein-
und ausziehen möchten (beispielsweise Stu-
denten), hat der Vermieter dadurch einen
oder zwei fixe Mieter, die insbesondere auch
für den Mietzins verantwortlich sind. Dem-
entsprechend ist auch besonderes Augen-
merk auf die Zahlungskraft dieser Personen
zu legen. Auf der anderen Seite sind aber im
Fall, wo man sich für eine Vielzahl von Soli-
darmietern entscheidet, auch alle solidarisch
haftbar. Grundsätzlich ist dadurch die Miet-
zinsforderung besser gesichert, sofern auch
alle Mieter zahlungsfähig sind. Wiederum
gilt: Ein Mieter kann für sich rechtsgültig
keine Kündigung aussprechen.

Abzuwägen vom Vermieter sind somit die
Kriterien aus finanzieller Hinsicht: Solidarmie-
ter haften solidarisch, und es kann jeder für
die gesamten Forderungen aus dem Mietver-
hältnis belangt werden. Andererseits wird das
Mietverhältnis aus oben genannten Gründen
schnell unflexibel, denn auch der Vermieter
kann einem einzelnen Mieter nicht kündigen.
Der Mietvertrag kann nur aufgelöst werden
durch eine gemeinsame «einstimmige» Kün-
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Der Eigentumsübertragung
bzw. der Handänderung geht
ein Rechtsgeschäft voraus, wie
ein Kauf, eine Schenkung, ein
Tausch, eine Erbteilung usw. Auf-
grund des Publizitätsprinzips ist
bei Grundstücken der Grund-
bucheintrag für die Erkennbarkeit
der Eigentumsverhältnisse mass-
gebend. Deshalb wird zur Be-
stimmung des Eigentümerwech-
sels auf das Datum der Grund-
buchanmeldung abgestellt. Geht
die Liegenschaft infolge eines
Erbganges auf eine Erbengemeinschaft über,
gibt es eigentlich keine Handänderung.
Trotzdem wird das Mietverhältnis von Ge-
setzes wegen (Universalsukzession) von den
Erben übernommen.

Wie oben erwähnt, gehen auch die
Mietverhältnisse im Zeitpunkt der Handän-
derung auf den neuen Eigentümer über.
Selbst wenn alter und neuer Eigentümer
miteinander vereinbaren, dass der neue
Eigentümer die Liegenschaft erst zu einem
späteren Zeitpunkt mit Nutzen und Lasten
antritt, hat dies keine Relevanz gegenüber
dem Mieter. Erst mit der Eintragung im
Grundbuch bzw. mit der Grundbuchanmel-
dung besteht zwischen dem neuen
Eigentümer und dem Mieter ein Vertrags-

verhältnis. Demnach kann der
neue Eigentümer über das Miet-
verhältnis verfügen, nachdem er
das Eigentum an der Sache erwor-
ben hat. Spricht er vor der Hand-
änderung beispielsweise die Kün-
digung aus, so ist diese nichtig und
wird auch nicht durch den späte-
ren Eigentumserwerb geheilt.

Nach der Eigentumsübertra-
gung gehen sämtliche Rechte und
Pflichten aus dem Mietverhältnis
von Gesetzes wegen auf den
neuen Eigentümer über. Dieser

tritt als Vermieter anstelle des alten Eigentü-
mers. Dadurch erhält er Anspruch auf den
Mietzins sowie auf die Erfüllung sämtlicher
übrigen vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten durch den Mieter. Demgegenüber
muss er dem Mieter die Sache weiterhin
zum Gebrauch überlassen, und zwar im
gleichen Umfang wie der frühere Eigentü-
mer.

Mit dem Eintritt in das bestehende Miet-
verhältnis kann der neue Eigentümer, der
nun im Grundbuch eingetragen ist, unter
Einhaltung der vertraglichen oder gesetzli-
chen Kündigungsfristen den Mietvertrag
auf einen vertraglichen oder gesetzlichen
Kündigungstermin auflösen. Gleichzeitig
stehen ihm aber auch sämtliche ausseror-

Handänderung und Kündigung
Wird das Eigentum einer Liegenschaft, in welcher sich ein Miet-
objekt befindet, übertragen, geht mit dem Eigentum an der Sache auch
das Mietverhältnis auf den Eigentümer über. Der Erwerber kann
jedoch bei Wohn- und Geschäftsräumen das Mietverhältnis mit der
gesetzlichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen,
wenn er einen dringenden Eigenbedarf für sich, nahe Verwandte oder
Verschwägerte geltend macht.

lic. iur.
Harald Solenthaler,
Rechtsanwalt,
Rechtsberatung
und Prozessführung,
HEV Zürich



HEV 4 | 2011262

Mietrecht

dentlichen Kündigungsmöglichkeiten offen
(aus wichtigen Gründen, Konkurs des
Mieters, Zahlungsrückstand des Mieters,
Tod des Mieters, Verletzung der Pflicht zu
Sorgfalt und Rücksichtnahme durch den
Mieter).

Als weiteren ausserordentlichen Kündi-
gungsgrund sieht das Gesetz vor, dass der
Erwerber das Mietobjekt mit der gesetzli-
chen Frist (Wohnräume: 3 Monate; Ge-
schäftsräume: 6 Monate.) auf den nächsten
gesetzlichen Termin (ortsübliche Kündi-
gungstermine) kündigen kann. Vorausset-
zung ist jedoch, dass er einen dringenden
Eigenbedarf für sich, nahe Verwandte oder
Verschwägerte geltend machen kann.
Unterlässt er diese Kündigung (mit amtli-
chem Formular) auf den nächstmöglichen
Termin, so verwirkt er den Anspruch und ist
auf die übrigen vertraglichen oder gesetzli-
chen Kündigungsmöglichkeiten beschränkt.
Die Voraussetzung des dringenden Eigen-
bedarfs des Erwerbers ist in jedem Fall im
Rahmen der Interessenabwägung zu be-
rücksichtigen. Die Dringlichkeit ist indessen
im Zusammenhang mit der Bemessung
einer allfälligen Mieterstreckung zu würdi-

gen. Dringlichkeit ist immer dann anzuneh-
men, wenn der Vermieter nachweisen
kann, dass er das Mietobjekt auf einen be-
stimmten Zeitpunkt benötigt. Dringender
Eigenbedarf setzt nicht eine eigentliche
Zwangs- oder Notlage des Vermieters vor-
aus, die auf seine Wohnverhältnisse zurück-
zuführen ist. Eigenbedarf ist vielmehr
immer dann gegeben, wenn es dem Ver-
mieter aus wirtschaftlichen oder anderen
Gründen nicht zuzumuten ist, auf die
Benutzung der vermieteten Wohnung oder
des Hauses zu verzichten. Eine wegen drin-
genden Eigenbedarfs zulässige Kündigung
schliesst die Erstreckung des Mietverhältnis-
ses sodann nicht aus.

Beim Erwerb einer Wohnung oder eines
Einfamilienhauses liegt in der Regel Eigen-
bedarf vor. Doch ist es erfahrungsgemäss
schwierig, in einem allfälligen Verfahren die
Voraussetzung der Dringlichkeit zu erfüllen.
Im Übrigen wird in einem derartigen Ver-
fahren im Rahmen der üblichen Interessen-
abwägung das Interesse des Erwerbers am
Bezug des Objektes der Härte, welche die
Kündigung für den Mieter darstellt, gegen-
übergestellt. ■
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spricht und in der Praxis zu unübersichtli-
chen Situationen führt, ist den Kaufver-
tragsparteien zu empfehlen, diese Fragen
im Kaufvertrag ausdrücklich zu regeln.

Insbesondere wenn noch offene Miet-
zinsforderungen im Raume stehen, ergibt
es Sinn, eine Art Saldoklausel zu verein-
baren, damit der Veräusserer danach nichts
mehr mit dem Mieter zu tun hat respektive
dieser sich ausschliesslich an seinen neuen
Vermieter halten kann. ■

Für Infos rund um die Uhr:

www.hev-schweiz.ch
www.hev-zh.ch
www.hev-zuerich.ch
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Rechtsstellung des Erwerbers
Nicht nur alle im Zeitpunkt des

Eigentumsübergangs bestehen-
den, sondern auch künftige Rech-
te und Pflichten gehen auf den
Erwerber über, so tritt er z.B. auch
in ein gekündigtes oder erstreck-
tes Mietverhältnis ein. Bei hängi-
gen Verfahren tritt der Erwerber
als neuer Vermieter in den Prozess
ein, sofern es sich um einen Sach-
verhalt handelt, der auch Auswir-
kungen im neuen Mietverhältnis hat,
wie etwa Mietzinsstreitigkeiten, Behebung
eines Mangels bei bereits gültig erfolgter
Hinterlegung oder die Duldung eines bewil-
ligten Untermietverhältnisses. Die vom
Mieter geleistete Sicherheit geht als Neben-
forderung auf den Erwerber über.

Rechtsstellung des Veräusserers
Der veräussernde Vermieter ist grund-

sätzlich ab Eigentumsübergang von seinen
mietvertraglichen Verpflichtungen gegen-
über dem Mieter befreit, insbesondere
dann, wenn der neue Eigentümer nicht
von seinem ausserordentlichen Kündigungs-
recht (siehe Handänderung und Kündigung,
S. 261) Gebrauch macht und das Mietver-
hältnis unverändert weiterläuft. Im Falle
einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages

durch den neuen Eigentümer
allerdings bleibt eine Schadener-
satzpflicht des Veräusserers vor-
behalten.

Keine Rückwirkung
Was passiert aber mit Forde-

rungen, die vor dem Eigentums-
übergang entstanden sind? Nach
(nicht unumstrittener) Rechts-
sprechung und grossmehrheitli-
chem Teil der Lehre gilt die soge-

nannte Spaltungstheorie, welche bedeutet,
dass keine Rückwirkung stattfindet. Bereits
entstandene und fällige Forderungen ver-
bleiben beim Veräusserer. Er haftet also
weiterhin für Verpflichtungen, wie die Ab-
rechnungs- und Rückerstattungspflicht bei
Akontoleistungen des Mieters, soweit diese
vor dem Eigentumsübergang entstanden
sind. Rückforderungen von vor der Handän-
derung zu viel bezahlten Mietzinsen hat der
Mieter an den alten Eigentümer zu richten,
somit sind auch noch ausstehende Mietzinse
für die Zeit vor dem Eigentumsübergang mit
befreiender Wirkung an den bisherigen Ver-
mieter zu leisten.

Klarheit mittels Parteivereinbarung
Da die Spaltungstheorie nach Meinung

vieler dem Wortlaut des Gesetzes wider-

Rechtsfolgen bei Übergang
des Mietverhältnisses
Das Prinzip Kauf bricht Miete gilt seit 1990 nicht mehr, vielmehr
geht im Grundsatz das Mietverhältnis mit dem Erwerb der Sache auf
den Erwerber der Sache über, und zwar mit allen Rechten und
Pflichten. Dabei stellen sich verschiedene Fragen, insbesondere zur
Haftung zwischen Mieter, alter und neuer Eigentümerschaft.

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich



Aus dem Seminarinhalt

Grundlagen
Was sind die mit der Liegenschaft verbundenen
Nebenkosten | Welche Heiz- und Nebenkosten
dürfen wann und wie auf die Mieter überwälzt
werden | Was gehört in eine Heiz- und Warm-
wasserabrechnung

Aus der Praxis
Die Ausgestaltung eines Mietvertrags in der
Position Nebenkosten | Unterschiede je nach
Vertragslage | Der Verteilschlüssel | Die Ver-
rechnung des Verwaltungsaufwandes

Sonderfälle

Die Einführung neuer Nebenkosten | Folgen
ungültig erhobener Heiz- und anderer Neben-
kosten | Das Recht auf Einsicht

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

«Die korrekte Heiz-
und Nebenkostenabrechnung»
Freitag, 24. Juni 2011, 8.00 bis ca. 11.45 Uhr
Referenten: Hans Barandun, Immobilienverwalter mit eidg. Fachausweis,

Leiter Verwaltung/Bewirtschaftung | Sandra Heinemann, lic. iur.
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die korrekte Heiz- und
Nebenkostenabrechnung»
vom 24. Juni 2011

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift

✁

Noch wenige

Plätze frei!



269HEV 4 | 2011

Nachbarrecht

Dies ist dann der Fall, wenn sich
zwei Liegenschaften an einer ex-
klusiven Hanglage mit Seesicht
befinden und die Aussicht des obe-
ren Eigentümers durch eine
nachträgliche Bepflanzung durch
den unteren Eigentümer entzogen
wird. Interessant ist dabei, dass
dies auch gilt, wenn die kantonalen
Abstandsvorschriften für die Pflan-
zung der umstrittenen Hecke ein-
gehalten wurden. Der bundes-
rechtliche Immissionsschutz geht also vor.
Allerdings wird erschwerend verlangt, dass
die Pflanzen «mauerartig» sind, d.h., die
Aussicht damit vollständig entzogen wird.
Und somit die Nachbarn in ihrer Wohn- und
Lebensqualität durch den Entzug der Ein-
maligkeit der Aussicht massivst beeinträch-
tigt werden, weil sich die betreffende Wohn-
lage eben gerade dadurch auszeichnet.

Der Entscheid (5A_415/2008) basiert auf
dem Art. 684 ZGB, gemäss welchem sich
die Nachbarn gegenseitig übermässiger Ein-
wirkungen zu enthalten haben. Es stellt sich
die Frage, was als übermässig gilt. Gemäss
Gesetz ist jeder verpflichtet, bei der Aus-
übung seines Eigentums, sich aller übermäs-
sigen Einwirkung auf das Eigentum der
Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbe-
sondere alle schädlichen und nach Lage und
Beschaffenheit der Grundstücke oder nach
Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Ein-
wirkungen durch Rauch oder Russ, lästige
Dünste, Lärm oder Erschütterung. Wo genau

die Grenze der Übermässigkeit ge-
zogen wird, liegt aufgrund dieser
unbestimmten Norm zu einem
gewissen Grad im Ermessen des
Richters, welcher dabei an Lehre
und Rechtsprechung gebunden ist.
In diesem Zusammenhang hat das
Bundesgericht in seinem Entscheid
BGE 126 III 452 festgehalten, dass
auch negative Immissionen wie
Lichtentzug als übermässige Ein-
wirkung angesehen werden kön-

nen. Der Richter betrachtet bei seinem Ent-
scheid insbesondere, ob die Einwirkung auf
das Nachbargrundstück im Rahmen der örtli-
chen Verhältnisse liegt oder nicht.

Die umstrittene Thujahecke hatte in casu
in Bezug auf Verdichtung und Höhe eine
solche Anordnung aufgewiesen, dass sie
erdrückend sowie mauerartig und damit
sichtnehmend war. Die örtlichen Verhältnisse
sind aber wie oben beschrieben von einer
hervorragenden Aussicht geprägt. Ausser-
dem kann in casu die Privatsphäre des
untenliegenden Grundstücks durch soge-
nannte mildere Massnahmen erhalten wer-
den, sprich: Eine Thujahecke des bestehen-
den Ausmasses ist dafür nicht erforderlich.
Daher ist diese Hecke als übermässige Ein-
wirkung anzusehen und somit unzulässig. Sie
muss so zurückgeschnitten werden, dass die
spektakuläre Aussicht des oberen Grund-
stücks erhalten bleibt und die Privatsphäre
des untenliegenden Grundstücks dennoch
gewahrt bleibt. ■

Pflanzen und Aussicht im Nachbarrecht
Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Aussicht von einer
Liegenschaft unter Umständen so schützenswert ist, dass der Nachbar
einer daran angrenzenden Liegenschaft seine Pflanzen so zurück-
schneiden muss, dass diese erhalten bleibt.

lic. iur.
Sandra Heinemann,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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Bauliteratur – alles, was der
interessierte Laie wissen möchte
Aus Bauschäden lernen
Dr. Jürgen Blaich
Anschauliche Darstellung von Schadensfällen an Fassadenkonstruktionen, Dächern, Dach-
terrassen, Balkonen, Fussböden, Innenwänden und Fenstern. Schwerpunkte bilden Algen
auf Fassaden, Schimmel in Wohnungen, Risse, Wasserdurchtritte, Ausblühungen, optische
Mängel und Korrosion. 43 repräsentative Fallstudien mit Darstellung des Sachverhalts,
Erläuterung der Schadensursache, Sanierungsempfehlung und Hinweisen auf die Regeln
der Baukunde sowie Angaben zu Messmethoden.
166 Seiten, 2008, rund 200 Bilder und Tabellen;
Artikel-Nr. 40079
Für Mitglieder Fr. 28.– / Fr. 32.– für Nichtmitglieder

Unterhalt, Renovation und Sicherheit
Bruno Ehrensperger, Guy Lanfranconi,
Urs Wiederkehr
Praktische Hilfestellungen und Ratschläge zu Fragen
rund um Unterhalt, Renovation und Sicherheit des
eigenen Heims mit kompakten und verständlichen
Informationen über Leitungsdefekte, nicht funktionie-
rende Heizungen, fehlerhafte Flachdächer, Algen an der
Fassade, Hausschwamm bis hin zu Sicherheitsanlagen für
Einfamilienhäuser.
118 Seiten, 2002; Artikel-Nr. 40092
Für Mitglieder Fr. 35.– / Fr. 40.– für Nichtmitglieder

Praxis-Ratgeber zum Hausbau
Hans Stoller
Mit einem sorgfältigen und systematischen Vorgehen dafür sorgen, dass das Bauvorhaben
nicht zum Alptraum gerät. Das Buch zeigt Risiken auf und weist auf Massnahmen hin, mit
welchen diese Risiken reduziert werden können. Ratgeber mit vielen anschaulichen Abbil-
dungen und Tabellen. 2007, 163 Seiten; Artikel-Nr. 40052
Für Mitglieder Fr. 27.50 / Fr. 32.50 für Nichtmitglieder

Bestellformular siehe Seite 274
Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen
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Bestellformular Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.50 2.50
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.50 2.50
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2007)

und Zürcher Wohnungsausweis Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013 Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006 EN Englischübersetzung Mietvertrag für Wohnräume

inkl. Allg. Bedingungen (2007)
Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00

10008 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2007)
und Zürcher Wohnungsausweis (nur Kt. ZH) Set à je 2 Stk. 5.50 7.50

10009 Mietvertrag für Geschäftsräume
inkl. Allg. Bedingungen (1994) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50

10030 Mietvertrag für Garagen und
Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 2.50 3.50
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 2.50 3.50
20001 Hausordnung deutsch (2007) 2.50 3.50

� franz. � ital. � engl. � span. 5.50 7.50
� türk. � alb. � serbokr. 5.50 7.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 2.50 3.50
� franz. � ital. � engl. � span. 5.50 7.50
� türk. � alb. � serbokr. 5.50 7.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung (1995) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30000 Kündigungsformular Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info) 1.50 2.50
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 3.50 5.50
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4-seitig, Garnitur 3-fach 6.50 8.50
30060 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 Seiten) 4.00 6.00
30032 Mängelliste Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 3.50 5.00
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2008) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 2.00 3.00
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (1994 A) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010) 4.50 6.00
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach 2.50 4.00

Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071 Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten

für STWE (2009) 7.00 9.00
10072 Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2010) 5.00 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 6.50 8.00
10050 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung) 8.50 11.00✁

H V ZürichE



HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 4871707, Fax 0444871777, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Material- und Bearbeitungsgebühr Fr. 7.– (zuzüglich effektiver Portokosten). Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.-Nr.: E-Mail:

Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner 18.50 23.00
20040A Mietzinsänderungsformular (blau, 2010) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20040B Mietzinsänderungsformular (blau, 1990) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen (2010) 9.00 11.00
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011 Waschküchenstromtabelle 2.50 4.00
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.50 2.50
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20003 Richtiges Lüften 2.50 4.00

Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40079 Aus Bauschäden lernen (2008) 28.00 32.00
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1998) 13.50 17.00
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (2007) 35.00 45.00
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2009) 19.50 22.50
40055 Erben und Schenken (2009) 29.00 29.00
40056 Fristwahrung im Mietrecht (2003) 20.00 25.00
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) 89.00 104.00
40078 Aktualisierung zu Handbuch Steuern und Immobilien (2010) NEU 6.00 8.00
50006 Handbuch-Ordner Liegenschaftenverwaltung, vollständig

überarbeitete Auflage 2006 (inkl. 8% MwSt.) 157.00 187.00
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf CD-ROM 157.00 187.00
50008 Handbuch und CD-ROM zusammen 197.00 227.00
60003 Handwerkerverzeichnis (2011/2012) 4.00 5.00
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40053 Heizen und Lüften im Wohnhaus (2004) 32.00 37.00
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2009) 24.00 28.00
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (2009) 29.50 33.50
20032 Nebenkosten-Wegleitung (2010) 21.00 26.00
40052 Praxis-Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) 29.00 29.00
40089 Ratgeber: Pensionierung (2009) 29.00 29.00
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.00 40.00
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 9.00 13.00
40097 Steuerratgeber für Wohneigentümer (2006) 28.00 32.00
40085 Stockwerkeigentum (2009) 43.00 48.00
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 5.00 8.00
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.00 13.00
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009 16.00 21.00

Aktion bis 31.5.11 verlängert
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40024 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011) NEU 18.50 21.50
40026 Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011) NEU 31.60 35.60

Subskriptionsrabatt von 20% bis 30.4.2011

✁
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Bestellformular siehe Seite 274
Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch

Eine Untersuchung der HEV-Immobilienumfragen 1981–2010

Zyklen im Schweizer
Immobilienmarkt
Dr. Stefan Fahrländer und Dominik Matter von Fahrländer Partner
haben im Auftrag des HEV Schweiz eine Analyse des Schweizer Immo-
bilienmarktes vorgenommen. Das Resultat liegt nun in Buchform vor.
Die Autoren laden die Leserschaft auf eine Zeitreise durch drei Jahr-
zehnte Schweizer Immobilienmarkt-Geschichte ein. Sie machen einen
Ausblick auf die nähere Zukunft sowie auf langfristige Trends.

Das Buch richtet sich an Immobilienmarkt-Profis und
interessierte Laien. Es führt verständlich und kenntnis-
reich in die Zusammenhänge des Marktgeschehens ein.
Dank der systematischen Auswertung und Darstellung
ist «Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt» auch als
Nachschlagewerk geeignet.

Der Kern der Analyse basiert auf den HEV-Immo-
bilienumfragen der Jahre 1981–2010. Hunderte von
Immobilienprofis haben über die Jahre an dieser HEV-
Umfrage teilgenommen. Fahrländer und Matter wer-
ten das Experten-Feedback zur Situation in verschiede-
nen Segmenten des Marktes systematisch aus.

Anhand dieser Analyse können die Entwicklungen
der letzten 30 Jahre nachgezeichnet werden. Die wich-
tigsten Parameter sind die Einschätzungen zu Ange-
bot und Nachfrage sowie zu Preisen und Renditen im

Wohn- und Geschäftsimmobilienbereich.
2011, gebundenes Buch mit zahlreichen Infografiken, 137 Seiten

Subskriptionsrabatt von 20% bis 30.4.2011
Für Mitglieder Fr. 31.60 statt 39.50 / Fr. 35.60 statt Fr. 44.50 für Nichtmitglieder
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Unser Garten

Ich empfehle dem jungen Mann eine
Fahrt nach «Highgrove», einem wegen des
Gartens berühmten Landsitz der Familie in
den Cotswolds. Dort hat Prinz Charles einen
biologischen Garten mit vielen verschiedenen
«Zimmern» angelegt: Ziergärten, Magerwie-
sen und Waldgartenbereiche mit einer rei-
chen Auswahl von Blumen, um damit einen
Brautstrauss zu binden.

Selbstverständlich wird der Bräutigam
Ende April keine prächtigen Edelrosen, Sym-
bole der Liebe, finden, aber einige Triebe der
kleinen rosaroten Kletterrose «Pompon de

Paris» sind bestimmt in Blüte. Dazu passen
weisse Pfingstrosen, welche Liebe im Über-
fluss versprechen. Die frühe Paeonia witt-
manniana var. macrophylla hat nicht nur
weisse, einfache Blüten, sondern auch präch-
tig glänzende Blätter. Vermutlich sind erste
Strauchpfingstrosen offen; die weisse, ge-
füllte Paeonia «Traum» ist auffallend gross –
vielleicht zu prachtvoll neben den zarten
anderen Blumen?

Mit dem Übergeben einer roten Tulpe
kann man seine Liebe erklären. Dagegen –
nicht gegen die Liebe! – spricht allerdings

Blumen für eine königliche Hochzeit
Barbara Scalabrin-Laube, Cottage Garten, Alten

Am 29. April 2011 ist es so weit: Prinz William und Kate Middleton
heiraten. Leider kann ich an den Feierlichkeiten nicht teilnehmen,
aber ich habe mir überlegt, welche Blumen der edle Bräutigam für
seine Braut in einem der Gärten seines Vaters pflücken könnte.

Paeonia «Traum»
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ter im Garten seines Vaters weitere weisse
Schönheiten finden, beispielsweise den Duft-
siegel (Smilacina racemosa). Die Halbschat-
tenpflanze duftet nach Maiglöckchen und
wächst im neutralen humosen Boden. Am
gleichen Standort lässt sich das Dreiblatt
(Trillium grandiflorum) ansiedeln, eine auffal-
lende weisse Schönheit. Ebenfalls im Halb-
schatten findet sich die quirlblättrige Weiss-
wurz (Polygonatum verticillatum), welche
wie ihre Verwandte, der einheimische Salo-
monssiegel, grünlich weisse hängende Blüten
hat. Die Nachtviole (Hesperis matronalis
«Alba») fängt Ende April zu blühen an, aber
die Rispen der Duftpflanze wirken etwas
unordentlich. Ich würde an ihrer Stelle die
weisse Jakobsleiter (Polemonium caeruleum
«Album») vorziehen.

Neben dem Brautstrauss ist der Brautkranz
ein wichtiges Attribut am Hochzeitstag.
Obwohl Kate Middleton ein Diadem an sei-
ner Stelle tragen wird, kann ich es nicht
lassen, weitere Aprilschönheiten für ein
Kränzchen zu suchen: Gänseblümchen (Bellis
perennis) blühen im organisch gedüngten
Rasen. Mit ihnen bedeutet man seiner Ge-

liebten, dass die Liebe massvoll, aber leiden-
schaftlich ist.

Ob der Bräutigam ein Adonis ist, muss
jeder oder jede selber entscheiden, aber ein
gelbes Adonisröschen (Adonis vernalis)
würde sich im Kranz gut machen. Hellgelb
sind auch die in England einheimischen, stiel-
losen Primeln (Primula vulgaris). Zu einem
zartgelb-weissen Kranz passen die Elfen-
blumen, vor allem das gelbe «Elfchen» Epi-
medium versicolor «Sulphureum». Um mehr
Weiss in das Gebinde zu bringen, schlage ich
eine Verwandte des Wiesenschaumkrautes
vor, die Neunblattzahnwurz (Dentaria ennea-
phyllos). Man findet sie im Schatten von Laub
abwerfenden Bäumen ebenso wie die gefüllte
Form der Blutwurz (Sanguinaria canadensis
«Multiplex»). Die weiss blühende Waldstau-
de hat ähnliche Blüten wie der gefüllte gelbe
Hahnenfuss (Ranunculus acris «Flore Plena»).

Vermutlich hat der Prinz schon längst
genug vom Blumensuchen und wird froh
sein, dass ihm ein Florist oder eine Floristin im
Auftrag des Königshauses diese Aufgabe
abnehmen wird und sich dabei am Blumen-
markt statt in «Highgrove» eindeckt. ■

Tulipa «White
Triumphator»

Camassia
quamash «Alba» Weisse Iris
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die rote Farbe im – mit Ausnahme der Rosen
– weissen Strauss. Daher empfehle ich dem
Prinzen die eleganten lilienblütigen Tulipa
«White Triumphator» zu schneiden. Sie wir-
ken majestätisch und weniger bäurisch als die
roten Verwandten.

Will man seiner Braut zeigen, dass beide
Herzen im gleichen Takt schlagen, gehören
Glockenblumen ins Bouquet. Mit etwas Glück
lässt sich im Halbschatten eine weisse pfir-
sichblättrige Campanula persicifolia «Alba»
finden. In der Nähe blüht bestimmt ein Trä-
nendes Herz, vielleicht eine weisse Dicentra
spectabilis «Alba». Es soll ja in der besten Ehe
ab und zu Tränen geben!

In der Blumenwiese hat der königliche
Vater neben Tulpen und Narzissen Prärielilien
eingepflanzt. Camassia quamash «Alba» wird
mit den weissen Rispen gut passen. Die Zwie-
beln dieser Pflanze, welche die Indianer
Camas nannten, sollen wie Gummikartoffeln
schmecken! Sollte die Prärielilie noch nicht
blühen, wäre die Graslilie (Anthericum liliago)
mit den weissen lilienartigen Blüten eine
echte Alternative.

Gute Nachrichten verkünden die Schwert-
lilien. Prinz Charles hat bestimmt weisse Iris
barbata «Bryn Gwyn» in seinem Garten. Die
Sorte mit dem walisischen Namen (es gibt in
Wales ein prähistorisches Monument mit
dem Namen Bryn Gwyn = Burg des weissen
Hügels) dürfte für ihn als Prince of Wales
wichtig sein.

Schleier haben für die Bräute noch immer
ihren Reiz. Wohl deshalb sind Brautsträusse
häufig mit Schleierkraut (Gypsophila panicu-
lata) verziert. Leider blüht dieses auch in Eng-
land erst im Juni. Im Waldgarten finden sich
hingegen sicher tausende von Kaukasusver-
gissmeinnicht, darunter auch weisse Brunnera
macrophylla «Betty Bovering». Während der
Prinz im Waldgarten Brunnera sucht, könnte
er zudem nachschauen, ob er weissen Tür-

kenbund (Lilium martagon var. album) findet,
denn weisse Lilien sind Symbol für Reinheit,
Keuschheit und Hoffnung.

Vom Waldgarten geht Prinz William in
den Obstgarten zu den Kirschbäumen, denn
Kirschblüten weisen auf den Segen des Para-
dieses ebenso wie auf geistige Schönheit und
verlorene Jungfernschaft hin. Bestimmt lassen
sich auch Birnbaumblütenzweige vom Baum
des langen Lebens schneiden.

Nicht bloss langes, sondern ewiges Leben
versprechen die Zweige des Buchsbaums
(Buxus sempervirens). Als weiteren Blatt-
schmuck empfehle ich Efeuranken als Symbol
der Treue. Zur Hochzeit passt die grüngelb
variegierte Sorte Hedera helix«Gold Heart».
Der Lorbeer (Laurus nobilis), Symbol für Frie-
den und Triumph, wird Ende April aus dem
Kalthaus in den Kräutergarten gebracht und
kann in den Brautstrauss eingebunden wer-
den. Im Kräuterbeet blüht als Erste die nach
Anis duftende Süssdolde (Myrrhis odorata).
Ob die Braut den Duft dieses Kerbelgewäch-
ses mit den zierlichen Blättern mag?

Das Brautbouquet ist üppig und fast weiss.
Selbstverständlich könnte der Thronanwär-

Pompon de Paris
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Blühende Kletterpflanzen sind ideal für
viel Farbe auf kleiner Fläche, denn sie
wachsen in die Höhe und benötigen des-
halb nur wenig Raum. Wenn sie dazu noch
schöne, auffallende Blüten haben – umso
besser. Der Blauregen (Wisteria), auch Gly-
zine genannt, ist besonders wuchsfreudig

und kann sechs bis acht Meter oder mehr
an Höhe erreichen.

Im Mai und Juni erscheinen seine blauen
Schmetterlingsblüten. Der deutsche Name
Blauregen ist sehr zutreffend: Die Blüten bil-
den lange Blütentrauben. Die dominierende
Blütenfarbe ist Blau bis Violett, es gibt aber

auch weiss oder rosa blühende
Sorten. Welche Farbe die Blüten
auch haben – die langen Blüten-
trauben, die schönen gefieder-
ten Blätter und die beachtliche
Wuchshöhe machen den Blau-
regen zu einer der eindruckvolls-
ten Kletterpflanzen. Er ist ideal,
um zum Beispiel relativ schnell
Pergolen oder Laubengänge zu
begrünen. Damit der Blauregen
an einer Hauswand emporwach-
sen kann, benötigt er Unterstüt-
zung, zum Beispiel in Form eines
stabilen Gerüstes oder kräftiger
Drahtseile.

Wichtig ist, dass die Kletter-
hilfen sehr stabil sind, denn er
kann wegen seiner Wüchsigkeit
und Höhe ein beträchtliches
Gewicht erreichen. Deshalb soll-
te man ihn auch nicht an einem
Regenrohr in die Höhe wachsen
lassen. ■

Im April ist noch Pflanzzeit für viele Gehölze und Stauden.
Wenn sie wurzelnackt oder mit Ballen angeboten werden, sollten
sie noch in diesem Monat in die Erde. Gehölze und Stauden in
Töpfen, den sogenannten Containern, können dagegen das ganze Jahr
über gepflanzt werden.

Eindrucksvolle Kletterkünstler
Plant Publicity Holland, Boskoop



Faszinierende Lichtakzente
im Garten
André Staub, staub designlight, Stansstad

Zum Titelbild

Wie in der Stadt Zürich mit dem Plan Lumière (vgl. HEV 3/11) lässt sich
auch im eigenen Garten der unverwechselbare Charakter nachts durch die
richtige Lichtinszenierung hervorheben. Der Garten kann dadurch eine
neue, geheimnisvolle, ja geradezu mystische Dimension erhalten. Geschickt
angebrachte Strahler lassen das Gelände im wahrsten Sinne in neuem Licht
erscheinen, setzen optische Effekte, zaubern Höhepunkte hervor.
Die Kunst liegt darin, die raffinierten Möglichkeiten der Technik auszurei-
zen, ohne dass sie selber sichtbar wird. Im Gegenteil, mit dem Wechselspiel
von Licht und Dunkelheit lassen sich weniger attraktive Dinge wegzaubern
und dabei wird erst noch die Sicherheit auf Wegen und Treppen erhöht. Der
Möglichkeiten sind viele, von der einfachen Gartenlampe über «leuchtende
Pflastersteine», Unterwasserleuchten und verschiedenste Strahler bis zu
eigentlichen Kunstobjekten, wie z. B. Kugeln oder Lichtsäulen. Hier können
nur ein paar wenige Impressionen wiedergegeben werden. Vielleicht regen
sie aber Ihre Phantasie an.



UHLENBROCK AG
Bauspenglerei
Bedachungen

Hohlstrasse 413
8048 Zürich
Tel. 044 4011460
Fax 044 4011461
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*Den Mitgliedern des HEV Zürich ist die Jubiläumsschrift zugestellt worden.
Interessenten, die ein Exemplar wünschen, aber nicht Mitglied der Sektion Zürich sind,
können eines kostenlos beim Empfang der Geschäftsstelle beziehen.

125 Jahre
Hauseigentümer-
verband Zürich

Der Hauseigentümerverband (HEV)
Zürich feiert sein 125-jähriges Bestehen.
Als Auftakt zu verschiedenen geplanten
Jubiläumsaktivitäten präsentierte Direktor
Albert Leiser den Medienschaffenden
die druckfrische Publikation «1886–2011.
125 Jahre Wohneigentum und Wohnen
in Zürich»*.

lr. Am 25. Januar 1886 wurde der Haus-
eigentümerverband Zürich gegründet. Seit
125 Jahren steht der Verband für die Interes-
sen der Hauseigentümer und für ein gutes
Verhältnis zwischen Hauseigentümern und
Mietern ein. Von Altersmilde ist beim HEV
jedoch nichts zu spüren: Präsident Christian
Steinmann und Direktor Albert Leiser gaben
sich gewohnt kämpferisch. Gerade der Blick
auf die Geschichte zeige, wie wichtig der
Kampf für das Privateigentum und gegen unnötige staatliche Eingriffe sei. So will der HEV
Zürich auch im Jubiläumsjahr gezielt auf politischer Ebene aktiv sein.

Die Autoren der Jubiläumsschrift, Andreas Honegger und Marco Salvi, referierten
anschliessend zu den Beiträgen, welche sie für die Jubiläumsschrift verfasst haben.
Der langjährige Kantonsrat Andreas Honegger präsentierte zwölf Thesen zum künftigen
Wohnen in Zürich. Ökonom Marco Salvi nahm unter dem Titel «Privileg oder Gemein-
nutz?» die Kosten und den Nutzen der Zürcher Wohnbauförderung unter die Lupe.
Er hinterfragte die derzeitige staatliche Wohnbauförderung und forderte eine gerechtere
und transparentere Förderungspolitik, welche auf der Subjekt- und nicht der Objekt-
förderung beruhen soll. ■

Meister-Küchen
erster Wahl

Besuchen Sie unsere Ausstellung
www.pfisterkuechen.ch

PFISTER KUCHEN
Turbenthal

w
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Schätzung und Immobilienverkauf
• 30 Jahre Berufserfahrung
• Keine Kosten für Inserate
• Verkaufsprovision 2,16% inkl. MwSt. nur bei Erfolg
• Rufen Sie uns an: 044 954 22 54

Dr. H. Schmid, Rechtsanwalt, und A. Krebs, Inhaber der Zürcher
Notarpatentes und akkreditierter Bankschätzer.

E. Jetzer
Inhaber:
Hans Müller

• Sonnen-Lamellenstoren In der Wässeri 16
• Rolladen-Reparatur-Service 8047 Zürich
• Neuanfertigungen Tel. 044 401 07 47, Fax 044 401 07 48
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Der Hauseigentümerverband Dübendorf & Oberes Glattal lädt seine Mitglieder ein zur

Generalversammlung
am Donnerstag, 19. Mai 2011, ab 18.30 Uhr im Pfarreizentrum Leepünt, Dübendorf

☞ Auch zukünftige HEV-Mitglieder sind an der GV herzlich willkommen.

☞ Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich.

☞ Anmeldeschluss: Dienstag, 10. Mai 2011.

☞ Anmeldungen unter anmeldung@hev-duebendorf.ch oder unter
Telefon 044 820 03 43.

H V Dübendorf & Oberes GlattalE
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Richterswil www.hev-richterswil.ch
P: Othmar Zottele
R: keine tel. Auskünfte;

pers. Auskünfte am 1. Mo jeden Monats
im Gemeindehaus, 2. Stock

Rüti + Umgebung www.hev-rueti.ch
P: Richard Cathrein

Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50
R: Christoph Lerch lic. iur. RA

Tel. 044 210 11 55
E-Mail: rechtsberatung@hev-rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch
P: Peter Voser
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil-Rüschlikon-Oberrieden
www.hev-rueschlikon.ch

P: Philipp Hüppi,
philipp.hueppi@hev-thalwil.ch
Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

R: Mo–Fr: 18.00–19.00
Hansruedi Schneider, Tel. 044 724 19 87

Uster www.hev-uster.ch
P: Rolf Denzler, Tel. 044 292 32 14
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 250 22 22

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch
GS: Acanta Treuhand info@hev-waedenswil.ch

Tel. 044 789 88 90
P: Christian J. Huber

Wallisellen + Umgebung
www.hev-wallisellen.ch

P: René Keller rene.keller@hev-wallisellen.ch
c/o Keller Immobilien-Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch
GS: HEV Wetzikon und Umgebung

8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev-wetzikon.ch

P: Annelies Schneider-Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev-wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Region Winterthur www.hev-win.ch
GS: Lagerhausstrasse 11, info@hev-win.ch

8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Mo–Fr: 9.00–11.30

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch
GS: Albisstrasse 28, hev@hev-zuerich.ch

Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Adliswil www.hev-adliswil.ch
P: Barbara Gautschi info@hev-adliswil.ch

c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: Jakob Schneebeli
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev-birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 18.30–20.00
Jakob Meier, Tel. 044 860 73 65

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev-dietikon-urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Dübendorf www.hev-duebendorf.ch
P: Jörg Gossweiler

joerg.gossweiler@hev-duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch
P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch
P: Bruno Cao info@hev-horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

GS: Verwaltungsbüro Hofmann,
Schinzenhof Horgen, alte Landstr. 24,
8810 Horgen, Tel. 044 725 21 14

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch
P: Jürg Lehner info@hev-kilchberg.ch

Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch
GS: Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg

Barbara Zika, Tel. 044 874 46 46
P: Rudolf Ackeret
R: Egger Immobilien, Jürg Egger,

mail@egger-immobilien.ch,
Birchwilerstrasse 4, 8303 Bassersdorf,
Telefon 044 803 03 04,
Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.30

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch
P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch
P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch

Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP: Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate

Tel.-Nr., erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle
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In dieser Rubrik berichtet der Präsident des Kantonalverbandes,
Kantonsrat Hans Egloff, über Aktuelles aus dem HEV Kanton Zürich.

Kampfgeist ungebrochen

Hans Egloff,
Präsident Haus-

eigentümerverband
Kanton Zürich

Die Zürcher Wahlen sind vorbei. Zeit,
eine erste Bilanz zu ziehen. Die sieht auf
den ersten Blick eher durchzogen aus. So
müssen wir einige verpasste Wiederwahlen
unserer Interessenvertreter hinnehmen, so
die von Andreas Federer (CVP), Nicole
Barandun-Gross (CVP) und Jean-Luc Cor-
naz (FDP). Mit ihnen verlieren wir nicht nur
Kantonsräte, sondern auch wichtige Stim-
men im Ausschuss Wohn- und Grundeigen-
tum und in der WAK (Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben).

Schweift man von den einzelnen Vertre-
tern zu den Parteien, ergibt sich ein ähnli-
ches Bild. So verlor die CVP vier, die SVP
zwei und die FDP gar sechs Sitze. Durchset-
zen hingegen konnte sich die GLP mit neun
weiteren Sitzen. Der BDP glückte der Ein-
stieg mit dem Gewinn von sechs Sitzen.
Angesichts der fassbaren Verluste der tradi-
tionellen Parteien und trotz der fortwähren-
den Sitzmehrheit der SVP ist es fraglich, ob
wir wirklich noch eine Mehrheit für unsere
Interessen in der Politlandschaft Zürichs
erzielen können. Insbesondere, wenn man
die Zersplitterung der «Mitte» sowie die
vielen Neukandidaturen bedenkt.

Es sind der Wahl aber auch durchaus
positive Aspekte abzugewinnen. So hat der
HEV in den einzelnen Bezirken 129 Kandi-
daten zur Wahl empfohlen, davon haben
46 die Hürde gemeistert. Darunter auch
viele hoffnungsvolle Neukandidaturen, wel-
che den Wahlerfolg noch erfreulicher
machen. Erfolgversprechend sieht auch die
Bilanz bei den Wiederwahlen aus. Viele
bekannte Gesichter und namhafte Vertreter

des HEV haben die Hürde geschafft. Darun-
ter glücklicherweise auch viele, welche
unsere Interessen, insbesondere in der
Gruppe «Wohn- und Grundeigentum»,
vertreten.

Wie die neue Konstellation des Kantons-
rats ihre Aufgaben meistern wird, bleibt
abzuwarten. Erst die anstehenden Ratsge-
schäfte werden darüber Aufschluss geben.
Offen bleibt, welche Positionen die gestärk-
te GLP und die Neueinsteigerin BDP ein-
nehmen und ob sich für uns in ihnen ein
Partner für gemeinsame Politik finden lässt.
Insbesondere wird die Tendenz im Bereich
der Steuerpolitik für uns von aktuellem
Interesse sein. Der erste Test hierzu steht
schon im Raum, nämlich wenn es gilt, einen
vernünftigen Gegenvorschlag für unsere
Volksinitiative «Grundstückgewinnsteuer ja,
aber fair» zu verabschieden. ■

Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94
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